
1 
 

Beilage 
Betreff: 
 
Satzung Nr. 70 "Bielingplatz West"  
zur Aufhebung der planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 3872 für 
einen Teilbereich westlich des Bielingplatzes 
Einleitung und frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

Entscheidungsvorlage 
 
Ausgangssituation 
 
Für das oben genannte Gebiet gelten unter anderem die planungsrechtlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplans Nr. 3872 aus dem Jahr 1973. Die aktuellen Festsetzungen als Parkplatzfläche 
und als Straßenverkehrsfläche mit den dazugehörigen Straßenbegrenzungslinien sollen mit der 
Satzung Nr. 70 "Bielingplatz West" aufgehoben werden. Weitere Festsetzungen, die in anderen 
Baulinienplänen oder Bebauungsplänen getroffen wurden, werden nicht aufgehoben.  
 
Der Bielingplatz grenzt direkt an die Heimerich-/Lerchenbühl- und Hufelandstraße an. Er ist 
umgeben von gründerzeitlicher Wohnbebauung und dem denkmalgeschützten Schulgebäude 
aus gleicher Zeit im nördlichen Bereich. Eine fünf- bis sechsgeschossige Neubebauung schließt 
den Platz an der südlichen Kante.  
 
Vorrübergehend wurde die ehemalige Parkplatzfläche als Baustelleneinrichtung beansprucht. 
Eine Bedarfsabfrage innerhalb der Stadtverwaltung hat ergeben, dass für den Stadtteil folgende 
Bedarfe genannt werden, welche auf dem Grundstück untergebracht werden könnten: 

 Soziale und kulturelle Nutzungen, wie beispielsweise einen Erweiterungsbau für die 
angrenzende Schule, eine Kombination aus Schulbibliothek mit einer Stadtteilbibliothek, ein 
neues Quartier für Vischers Kulturladen,  

 zusätzliche Grün- und Freiflächen sowie  

 eine Vergrößerung für eine Kindertagesstätte.  
 
Da die Festsetzungen als überholt anzusehen sind, ist es aus rechtlichen Gründen erforderlich, 
die einschlägigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 3872 im betreffenden Teilbereich 
aufzuheben. Ein weitergehendes Regelungserfordernis durch die Stadt besteht nicht.  
 
Künftige Vorhaben können nach der Teilaufhebung der Festsetzungen des Bebauungsplanes auf 
Grundlage einer Genehmigungsfähigkeit nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB) beurteilt werden.  
 
Kosten 
 
Durch die Satzung Nr. 70 zur Aufhebung der planungsrechtlichen Festsetzungen entstehen der 
Stadt Nürnberg voraussichtlich keine Kosten. 
 
Zeitliche Umsetzung 
 
Mit der Einleitung der Satzung soll gleichzeitig die Durchführung der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung beschlossen werden. 
 
Fazit 
 
Mit der Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr. 3872 können neue Nutzungen der Fläche 
zugeführt werden. 


